
SUMMARY

The tax implications of restructuring gains have been addressed by legislation, case law 
and legal literature for more than a hundred years, with varying argumentation and conclu-
sions. With the decision of the Grand Senate of the Federal Fiscal Court on the “reorganisa-
tion decree” in 2016 and the subsequent introduction of new legal regulations, this develop-
ment has come to an end, at least for the time being. 

The tax exemption of restructuring-related profits under Section 3a of the German In-
come Tax Act (EStG), which is relevant to practice and primarily motivated by economic 
policy, nevertheless raises numerous questions of European, constitutional and ordinary 
law, which this study examines in detail.

Due to its legal structure, § 3a EStG, as a social purpose rule, largely returns to the stand-
ard level of taxation in line with ability to pay, despite the tax exemption, and can ultimately 
be justified by non-tax public welfare purposes. The paper shows that a justification under 
European and state aid law is not possible.

RÉSUMÉ

Le traitement fiscal des profits de restructuration a été abordé par la législation, la juris-
prudence et la littérature juridique depuis plus de cent ans, avec des résultats et des justifi-
cations variés. La décision de 2016 du Grand Sénat de la Cour fiscale fédérale sur le «décret 
sur la restructuration» et l’introduction subséquente de nouvelles règles légales a mis fin à 
cette évolution pour le moment.

L’exonération fiscale des profits liés à une restructuration en vertu de l’article 3a de la loi 
allemande relative à l’impôt sur le revenu (EStG), pratique pertinente et principalement 
fondée sur des motifs de politique économique, soulève néanmoins de nombreuses ques-
tions de droit européen, de droit constitutionnel et non constitutionnel, que la présente 
étude examine en détail.

En raison de sa structure juridique, le § 3a EStG, en tant que règle d’objectif social, re-
vient dans une large mesure au niveau normal d’imposition en fonction de la capacité 
contributive, malgré l’exonération fiscale, et peut en fin de compte être justifié par des ob-
jectifs d’aide publique non fiscaux. Enfin, le document montre qu’une justification au titre 
du droit européen et du droit des aides d’État n’est pas possible.
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Einleitung

Die Frage nach der zutreffenden ertragsteuerlichen Behandlung von sogenannten 
Sanierungsgewinnen blickt auf eine fast einhundertjährige Geschichte wechseln-
der Ausgestaltungen im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht zurück und er-
langte durch höchstrichterliche Entscheidungen der Finanzgerichtsbarkeit1 und da-
rauffolgende Gesetzesänderungen2 in jüngerer Zeit eine gewisse Aufmerksamkeit 
sowohl in der steuerrechtlichen Praxis3 als auch der Wissenschaft.4 Erschwerend 
treten mit dem immer wichtiger werdenden Beihilferecht eine europarechtliche 
Dimension und insbesondere mit der Kommission5 und dem Europäischen Ge-
richtshof weitere Akteure hinzu, deren rechtliche und auch politische Einwirkun-
gen nicht zu unterschätzen sind.

Ein Sanierungsgewinn entsteht, wenn Gläubiger gegenüber dem in wirtschaft-
liche Schieflage geratenen Schuldnerunternehmen zum Zwecke der Unterneh-
menssanierung Forderungen teilweise oder vollständig erlassen. Die bilanzielle 
Befreiung von einer Verbindlichkeit führt im Grundsatz zu einem Gewinn. Die 
wirtschaftliche Bedeutung der Entscheidung zwischen Steuerfreiheit und Steuer-
pflicht eines solchen Vorgangs könnte sowohl für den steuerpflichtigen Schuldner 
(das Unternehmen bzw. die Gesellschafter) als auch für die Gläubiger, insbeson-
dere Banken und sonstige Fremdkapitalgeber sowie Geschäftspartner, nicht größer 
sein. Auch für die Mitarbeiter des Unternehmens geht es regelmäßig um ihre wirt-

	 1	GrS BFH, Beschluss v. 28. 11. 2016 – GrS 1/15, BStBl. II 2017, 393; BFH, Vorlagebe-
schluss v. 25. 03. 2015 – X R 23/13, BStBl. II 2015, 696; vgl. auch zu Fragen der zeitlichen 
Anwendbarkeit des § 3a EStG nach der Nichtanwendbarkeit des Sanierungserlasses BFH, Be-
schluss v. 16. 04. 2018 – X B 13/18, BFH / NV 2018, 817; BFH, Urteil v. 23. 08. 2017 – X R 38/15, 
BStBl. II 2018, 236.
	 2	Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassung v. 
27. 06. 2017, BGBl. I 2017, 2074 (Einführung von § 3a EStG und Begleitregelungen, auch für 
das KStG); Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im 
Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften v. 11. 12. 2018, BGBl. I 2018, 
2328 (Aufhebung des beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalts); Jahressteuergesetz 2019 
v. 12. 12. 2019, BGBl. I 2019, 2451, 2452 (Einführung von § 3a Abs. 3a EStG zur Einbeziehung 
von Ehegattenverlusten).
	 3	S. z. B. C. Sistermann / D. Beutel, DStR 2017, 1065; G. Förster / F. Hechtner, DB 2017, 
1536; C. Uhländer, DB 2017, 1224; im Überblick J. Schmittmann, NZI 2017, 586; M. Hiller / ​
M. Baschnagel, DStZ 2018, 17; vgl. auch mit Blick auf die COVID-19 Pandemie S. Eilers / ​
T. Walter-Yadegardjam, FR 2020, 481.
	 4	S. z. B. M. Desens, ZIP 2017, 645; J. Hey, FR 2017, 453; M. Krumm, DB 2015, 2714.
	 5	„Kommission erleichtert Unternehmenssanierungen“, FAZ v. 13. 08. 2018, abrufbar unter 
http://plus.faz.net/faz-plus/wirtschaft/2018-08-13/54616949f15579ef785509d333fcfd47 (zu-
letzt abgerufen am 15. 12. 2022).
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schaftliche Existenz. Gerät der Schuldner aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher 
Umstände in eine Unternehmenskrise,6 sind die Beteiligten in der Regel daran in-
teressiert, eine drohende Insolvenz des Schuldners abzuwenden. Kommt es nämlich 
zum Insolvenzverfahren, erlangen die Gläubiger nach Jahren der Unsicherheit oft-
mals nur eine geringe Quote7 ihrer angemeldeten Forderungen. Sind die Gläubiger 
aber an einer zukünftigen Geschäftsbeziehung mit dem Schuldner und an dessen 
Fortbestand interessiert oder erhoffen sie sich, dass sie wenigstens einen nennens-
werten Teil ihrer Forderung erhalten, werden sie eine Sanierung des notleidenden 
Schuldnerunternehmens anstreben. In diesem tatsächlichen und wirtschaftlichen, 
von der Unternehmenskrise geprägten Kontext muss die aufgeworfene Frage be-
leuchtet werden. Im 1. Kapitel wird daher zunächst die Unternehmenskrise in den 
Blick genommen, um sodann das Verhältnis des Steuerrechts zum Insolvenzrecht 
zu klären. Im Anschluss hieran widmet sich die Arbeit den verschiedenen Sanie-
rungsmaßnahmen sowohl aus zivil- als auch aus steuerrechtlicher Perspektive. Im 
Zentrum der Betrachtung steht der Forderungsverzicht als das typische und wohl 
wichtigste Sanierungsinstrument. Bilanzrechtlich führt ein solcher Verzicht der 
Gläubiger beim Schuldner auch ohne entsprechenden Liquiditätszufluss zu einem 
sogenannten Buchgewinn. Denn die mit einem bestimmten Wert in der Bilanz des 
Schuldners ausgewiesene Verbindlichkeit ist aufgrund des Verzichts des Gläubigers 
auszubuchen. Dieser Wegfall in der Bilanz führt in Höhe des Nennwerts der Ver-
bindlichkeit zu einem Ertrag. Nach handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen, 
insbesondere nach der steuerrechtlichen Gewinnermittlungsart des Betriebsvermö-
gensvergleichs (§ 4 Abs. 1 EStG) war und ist dieser Ertrag im Grundsatz steuerbar 
und wurde seit jeher als „Sanierungsgewinn“8 bezeichnet.

Dass die Steuerpflicht des Sanierungsgewinns der von Gläubigerseite beabsich-
tigten Sanierung zuwiderläuft, liegt auf der Hand. Die Gläubiger verzichten auf 
ihre Forderungen nur ungern, wenn im Gegenzug an ihrer Stelle der Fiskus eine 
(Steuer-)Forderung erhält. Für den Gläubiger ist dies letztlich eine wirtschaftliche 
Zweckverfehlung seiner Sanierungsbestrebungen. Die Rechtsfolge der grundsätz-
lichen Steuerpflicht des Sanierungsgewinns missfiel bereits dem Reichsfinanzhof 
im Jahr 1927, weshalb er in der Folgezeit in zahlreichen Entscheidungen – eher 
ergebnisorientiert als dogmatisch9 untermauert und mit teilweise unterschiedlicher 

	 6	Krisenursachen können – neben z. B. pandemiebedingten Schließungen und damit verbun-
denen Umsatzrückgängen – allgemeine Nachfragerückgänge, Veränderungen des Wettbewerbs, 
Überexpansion oder Ineffizienzen sein; hierzu eingehend K.-J. Kraus / ​R. Simon, in: Buth / ​Herr-
manns, Restrukturierung Sanierung Insolvenz, 5. Aufl., 2022, § 5 Rn. 1 ff.
	 7	Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) erhielten beispielsweise die Gläubiger bei In-
solvenzverfahren von Unternehmen in Deutschland (ohne Bremen), die im Jahr 2011 eröffnet 
und bis Ende des Jahres 2015 beendet wurden, im Durchschnitt noch 3,9 % ihrer angemeldeten 
Forderungen, vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung v. 17. 05. 2017 – 162/17, S. 2.
	 8	Begrifflich hat sich die Bezeichnung „Sanierungsgewinn“ durchgesetzt, die auch im Fol-
genden verwendet wird, wenngleich es sich technisch – mangels Saldierung mit Aufwand – um 
einen Sanierungsertrag handelt.
	 9	Selbstkritisch bereits E. Becker, StuW 1929, 425, 453, der als Präsident des VI. Senats die 
Rechtsprechung nicht unmaßgeblich prägte: „Es mag sein, daß die bisher ergangenen Urteile 
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Begründung – zu einer Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns kam.10 Mit diesem 
Ausgangspunkt und der geschichtlichen Entwicklung wird sich das 2. Kapitel näher 
befassen. Das Gericht legte mit seiner Rechtsprechung nämlich den Grundstein für 
eine zwar nicht rechtlich ununterbrochene,11 aber jedenfalls gedanklich verknüpfte 
Kontinuität der steuerlichen Privilegierung des Sanierungsgewinns bis heute. Dabei 
gelangte man zu diesem Ergebnis zunächst seit 1927 durch die richterliche Rechts-
fortbildung12 des RFH, der die noch frühere Rechtsprechung des Preußischen Ober-
verwaltungsgerichts in Staatssteuersachen aufgriff, später durch Änderungen des 
Einkommen-13 und Körperschaftsteuerrechts14 und schließlich – nach der Aufhe-
bung der einschlägigen Gesetzesnormen – durch eine bloße Verwaltungsvorschrift 
des Bundesfinanzministeriums, den sogenannten „Sanierungserlass“.15 Der Sanie-
rungserlass ermöglichte dem Steuerpflichtigen seit 2003 die Steuerfreistellung des 
Sanierungsgewinns, bis der Große Senat des Bundesfinanzhofs den Erlass zum 
Ende des Jahres 2016 wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung für rechtswidrig erklärte.16 Der Gesetzgeber reagierte umgehend 
auf die BFH-Entscheidung und beschloss im Juni 201717 weitreichende Änderun-
gen des Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuergesetzes.18

des Einkommensteuersenats hinsichtlich ihrer theoretisch einwandfreien Begründung zu wün-
schen übrig lassen.“
	 10	Vgl. z. B. RFH, Urteil v.  30. 06. 1927  – VI A 297/27, RFHE  21, 263; RFH, Urteil 
v. 12. 12. 1928 – VI A 1499/28, RStBl. 1929, 86.
	 11	So aber J. Hey, FR 2017, 453, 455; R. Seer, FR 2014, 721, 727.
	 12	H.-J. Kanzler, NWB 2017, 2260, 2260 f.; vgl. die soeben zitierte Rechtsprechung des RFH.
	 13	§ 3 Nr. 66 EStG a. F. (G. v. 31. 08. 1976, BGBl. I 1976, 2597).
	 14	§ 11 Nr. 4 KStG a. F. (G. v. 16. 10. 1934, RGBl. I 1934, 1031).
	 15	BMF v. 27. 03. 2003 – IV A 6 – S 2140 – 8/03, BStBl. I 2003, 240.
	 16	GrS BFH, Beschluss v. 28. 11. 2016 – GrS 1/15, BStBl. II 2017, 393.
	 17	Gesetz v. 27. 06. 2017, BGBl. I 2017, 2074; vgl. hierzu bereits G. Förster / ​F. Hechtner, 
DB 2017, 1536; C. Sistermann / ​D. Beutel, DStR 2017, 1065; C. Uhländer, DB 2017, 1224; im 
Überblick J. Schmittmann, NZI 2017, 586.
	 18	Ein kurzer rechtsvergleichender Blick (s. zum Folgenden K. Maus, ZIP 2002, 589; S. Ble-
schick, in: G. Kirchhof / ​Kulosa / ​Ratschow, BeckOK, EStG, Juli 2022, § 3a Rn. 30) in andere 
Steuerrechtsordnungen bestätigt, dass die Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen, auch wenn 
sie in Deutschland eine lange Rechtstradition hat, keine Selbstverständlichkeit ist. Österreich 
(„Zu den Einkünften gehören Sanierungsgewinne, das sind Gewinne, die durch Vermehrungen 
des Betriebsvermögens infolge eines gänzlichen oder teilweisen Erlasses von Schulden zum 
Zwecke der Sanierung entstanden sind“, § 23 Abs. 1 öKStG), die Schweiz (z. B. „Bei der Sa-
nierung durch Forderungsverzicht Dritter verbessert sich die Vermögenslage der Gesellschaft. 
Es handelt sich um eine echte Sanierung. Der Vorgang ist erfolgswirksam. Die Unternehmung 
erzielt einen steuerbaren Kapitalgewinn.“, vgl. Ziff. 39.2. Zuger Steuerbuch), die Niederlande 
(Art. 3.13 Nr. 1a Wet Inkomstenbelasting) und Frankreich haben etwa die Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen bei entsprechender Möglichkeit zur Verlustverrechnung mittlerweile wei-
testgehend abgeschafft. Auch in den USA werden Sanierungsgewinne vorrangig mit Verlust-
vorträgen verrechnet und der überschießende Teil sodann von den steuerlichen Buchwerten der 
Aktiva abgezogen. Die dadurch erst nachträglich bei Aufdeckung der stillen Reserven erfol-
gende Besteuerung kommt einer Steuerstundung gleich.


